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Energietipp vom 16.03.2010 
 

Muss eine Wand atmen können? 
 
Es gibt immer wieder Hausbesitzer, die vor einer Außenwanddäm-

mung zurückscheuen, weil sie der Meinung sind, dass dann die Wände 

nicht mehr atmen könnten. Sie verzichten damit auf eine effektive 

Maßnahme zur Reduzierung ihres Energieverbrauchs aufgrund eines 

immer noch verbreiteten Vorurteils. Die Behauptung, dass Wände at-

men können, also zum Luftaustausch im Haus beitragen, ist schlicht-

weg falsch. Eine notwendige Lüftung findet nach wie vor durch regel-

mäßiges Öffnen von Fenstern und Türen oder über eine Lüftungsanla-

ge statt. Das einzige, was sich im Winter durch Außenwände nach 

draußen bewegt, sind etwa 1 bis 2 % des Wasserdampfes, der sich in 

der Innenraumluft befindet. Damit dieser Wasserdampf keinen Scha-

den in der Wand anrichtet, kommt es darauf an, dass eine Dämmmaß-

nahme richtig ausgeführt wird. Was das heißt und wie viel Energie mit 

einer Wärmedämmung eingespart werden kann, erläutern gerne die 

Energieberater der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V. in einem 

persönlichen Beratungsgespräch nach telefonischer Voranmeldung. 

Der Energieberater hat jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat, von 13 – 

16.45 Uhr Sprechstunde in der Verbandsgemeindeverwaltung in As-

bach, Flammersfelder Str. 1 Die Beratungsgespräche sind kostenlos. 

Voranmeldung unter: 0 26 83 / 912-142. 

 

 
VZ-RLP 
 
 
Für weitere Informationen: 

Energieberatungshotline 01805 / 60 75 60 20  
(14 Ct/Min. aus dem Netz der Deutschen Telekom. Aus den Mobilfunknetzen an-
dere Preise bis maximal 42 Ct/Min. möglich.) 
Montags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr, 
Dienstags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, 
Donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr. 
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Veröffentlichungen – auch auszugsweise – sind nur mit Quellenangabe innerhalb von 
4 Wochen ab Versanddatum gestattet. Spätere Veröffentlichungen sind aus Aktuali-
tätsgründen nur in Abstimmung mit dem Herausgeber möglich. Nach Abdruck bitten 
wir um Übersendung eines Belegexemplars.  
 


